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INHALT

WERTSCHÄTZUNG ZEIGEN: 
1% MEHR LOHN!
Empfehlung Lohnrunde 2018

Die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes erbringen ausgezeichnete 
Dienstleistungen. Das ist unbestritten, sei es in der Schweiz, sei es im 
Ausland. Keine Anpassungen des Lohns, mehr Arbeit durch weniger 
Mitarbeitende sind das Gegenstück. Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
sagt: Das stimmt so nicht mehr. Eine Lohnerhöhung von 1% ist eine 
Notwendigkeit.

Urs Stauffer 
Präsident Öffentliches Personal Schweiz 

und unsichere Zukunftsaussichten erschweren 
die Verhandlungsgespräche. Öffentliches Per-
sonal Schweiz (ZV) fordert trotzdem Verbesse-
rungen bei den Anstellungsbedingungen für 
das öffentliche Personal. Die Mitarbeitenden 
der öffentlichen Verwaltung erbringen hervor-
ragende Dienstleistungen im Service public 
unter erschwerten Bedingungen und sind ein 
entscheidender Faktor für den Wirtschafts-
standort Schweiz. Es braucht engagierte und 
motivierte Mitarbeitende und gute Anstellungs-
bedingungen. 

Klar ist, dass die Ausgangslage für Lohnver-
handlungen bei jedem Verband unterschiedlich 
ist. Dies muss berücksichtigt werden. Je nach 
Situation erachtet es Öffentliches Personal 

Schweiz (ZV) als gerechtfertigt, eine Erhöhung 
der Lohnsumme von 1% sowie einen Aus-
gleich der Teuerung zu fordern. Dabei sollten 
insbesondere Arbeitnehmende, deren Jahres-
lohn unter CHF 100 000 liegt, ab dem Jahr 2018 
eine Lohnerhöhung von 1% erhalten. Dies auch 
im Wissen darum, dass ein Grossteil der Mit-
glieder in den letzten Jahren mit Nullrunden 
leben mussten.

Teuerung und Krankenkassenprämien
Für das Jahr 2017 prognostiziert das Bundes-
amt für Statistik eine Teuerung von 0,5% für 
das Jahr 2018 in der Höhe von 0,2%. Im Hin-
blick auf die vielerorts ausgebliebene Lohn-
entwicklung in den letzten Jahren muss für 

Die Ausgangslage für die Lohnverhandlungen 
2018 hat sich nicht gebessert. Budgetdiskus-
sionen sind seit Jahren von Sparplänen geprägt, 
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2018 die Teuerung in jedem Fall ausgeglichen 
werden. 

Zu berücksichtigen sind in den Lohnver-
handlungen zusätzlich die stetig steigenden 
Krankenkassenprämien. Da diese nicht in den 
Teuerungsindex eingerechnet werden, müssen 
sie fairerweise entweder beim Teuerungsaus-
gleich berücksichtigt werden, oder es muss 
allen Mitarbeitenden ein frankenmässiger Bei-
trag zugesprochen werden. 

Denn bleiben sie bei Lohnverhandlungen 
unberücksichtigt, verfügen die Betroffenen 
Ende des Monats über weniger Geld in ihrem 
Portemonnaie als im Jahr zuvor.

Vaterschaftsurlaub, zusätzliche freie Tage
Es gibt weitere Möglichkeiten, die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern:

• Einführung eines Vaterschaftsurlaubs von 
mindestens fünf Tagen:

 Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Kin-
der, und zwar von Geburt an. Ein Vater-
schaftsurlaub von fünf Tagen – der nach 
Möglichkeit flexibel bezogen werden kann 
– muss Minimalstandard sein.

• Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle:
 Der Wunsch nach einer besseren Vereinbar-

keit von Familie und Beruf gewinnt seit 
Jahren an Bedeutung. Väter möchten sich 
aktiver ins Familienleben einbringen, Mütter 
möchten gerne in einem Teilzeitpensum 
weiterarbeiten. Flexible Arbeitszeitmodelle 

helfen, den Wünschen beider Elternteile 
besser gerecht zu werden und die Kinder-
betreuung und Arbeit besser organisieren 
zu können.

• Möglichkeit, unbezahlten Urlaub (Sabba-
tical) zu beziehen:

 Was spricht eigentlich gegen einen unbe-
zahlten Urlaub? Die Arbeitgeber tun sich 
hier schwer. Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) versteht das nicht. Natürlich, man muss 
sich organisieren, aber eine gewisse Flexi-
bilität dient dann letztlich dem Erhalt guter 
Mitarbeitender, ihrer Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit – ohne Kosten für den Ar-
beitgeber!

• Zusätzliche Ferientage bzw. mindestens 
5 Wochen Ferien:

 5 Wochen Ferien sind mittlerweile Standard. 
Von dieser Regelung profitieren beide Sei-
ten, denn für die Arbeitgeberseite ist es klar 
ein Vorteil bei der Rekrutierung von neuem 
Personal.

• Reduktion der Arbeitszeit:
 Es wird in weniger Zeit (noch) mehr geleis-

tet; die Schweiz ist Arbeitszeiten-Spitzenrei-
ter. Wenn schon kein Geld mehr zur Verfü-
gung steht, kann stattdessen die Arbeitszeit 
gesenkt werden; man wird sich dann auch 
Gedanken machen müssen, welche Aufga-
ben der öffentliche Dienst nicht mehr erfül-
len soll. 

• Zusätzliche Brückentage oder die Gewäh-
rung von zusätzlichen halben Freitagen 
(z. B. 24. oder 31. Dezember):

 Zusätzliche Brückentage und/oder die Ge-
währung von zusätzlichen halben Freitagen, 
zum Beispiel an Weihnachten oder Silvester, 
dürften organisatorisch problemlos umsetz-
bar und auch hinsichtlich der zu erledigen-
den Arbeiten vertretbar sein. 

• Unterstützung im Bereich Weiterbildung:
 Weiterbildung ist ein Recht und eine Pflicht, 

heutzutage nicht mehr wegzudenken, um 
am Ball zu bleiben. Viele Arbeitgeber haben 
Mühe, diese Weiterbildung als das zu sehen, 
was sie ist – ein Muss für den Erhalt guter 
Dienstleistungen. Hier ist mehr vom Arbeit-
geber zu erwarten. 

 
Schlussbemerkungen
Der öffentliche Dienst ist vielseitig und span-
nend und deshalb nicht erstaunlich, dass in 
jedem Bereich der öffentlichen Verwaltung en-
gagierte, motivierte und interessierte Fachleu-
te zu finden sind. Es ist nur fair, für diesen 
Einsatz moderne Arbeitsbedingungen zu bieten.

Urs Stauffer, Präsident

Vaterschaftsurlaub: 
mehr Zeit, um sich 

kennenzulernen.


